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Allgemeines:
Die Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bielefeld hat am 17.12.2002 den
Beschluss zur Erstaufstellung des Bebau ungsplans Nr. III/4/55.00 gefasst. In seiner Sitzung
am 17.09.2009 hat die Bezirksvertretung Mitte aufgrund der Größe des Plangebiets die Auf-
tei lung des Geltungsbereichs in drei Teilbebauungspläne beschlossen. Im Juni 2010 haben
die Bezirksvertretung Mitte und der Stadtentwicklungsausschuss den Be bau ungs plan vor-
entwurf des Teilplans 1 beraten und die Einleitung der frühzeitigen Beteiligungsschritte be-
schlos sen. Gleichzeitig wurde beschlossen, parallel zum Bebauungsplanverfahren gemäß
§ 8 (3) BauGB die 213. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bielefeld zur
Darstellung einer gemischten Baufläche an der Detmolder Straße einzuleiten
(Drucksachen-Nr. 1040/2009-2014).

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch einen Unterrichtungs- und
Erörterungstermin am 13.07.2010 im Großen Saal des ehemaligen Kreishauses
August-Bebel-Straße 92 sowie durch die anschließende Möglichkeit schriftlich oder zur
Niederschrift Stellungnahmen abzugeben sowie die Möglichkeit der Online-Beteiligung im
Internet. Die Behörden  und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß
§ 4 (1) BauGB parallel um Stellungnahme gebeten.

In Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Fachbehörden und
sonsti gen Träger öffentlicher Belange im Sommer/Herbst 2010 sind die folgenden zu sam-
men ge fass ten Äußerungen vorgetragen worden. Die Stellungnahmen und Anregungen be-
ziehen sich hierbei ausschließlich auf die konkreten Vorgaben des Bebauungsplans. An re-
gun gen und Bedenken zur grundsätzlichen Standortwahl auf der Ebene der vorbereitenden
Bau leitplanung sind nicht eingegangen. Die Anregun gen und Hinweise werden im
Folgenden un ter städte baulichen Gesichts punkten ausgewertet.

A
Auswertung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffent-
lich keit gemäß § 3 (1) BauGB
Lfd.
Nr.

Äußerungen der Behörden
(Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung bzw.
Berücksichti gung in der Planung:

1 Eigentümer des Flurstücks 303,
Beethovenstraße 14 (Schreiben vom
09.07.2010, sowie Vor-Ort-Termin am
17.08.2010)

Der Eigentümer regt an, entsprechend der im
weiteren Verlauf der Furtwängler Straße
folgenden Grundstücke für sein Flurstück
ebenfalls eine überbaubare Fläche
festzusetzen.

Bislang sieht der Bebauungsplanvorentwurf
für den südlichen Teil des Flurstücks 303 an
der Furtwängler Straße eine nicht über bau-
bare Fläche sowie den Erhalt des vor han de-
nen Gehölzbestands vor. Aufgrund des dich-
ten Gehölzbesatzes und der schwierigen Er-
schließungssituation begründet in der
bewegten Topo graphie und der Kreuzung des
die Mo zart straße verlängernden Fußwegs mit
der Furt wängler Straße erschien eine
Bebauung des südlichen Flurstücksteils
zunächst un realistisch.

Der umfangreiche Baumbestand an der Süd-
grenze des Flurstücks besteht an der Furt-
wäng lerstraße i.W. aus Buchen unter schied-
lichen Alters, in Höhe des nördlichen Neubaus
an der Furtwängler Straße stehen jedoch
grund stücksinnenseitig vorwiegend Fichten.
Auf dem Nachbargrundstück hat bereits die
Zurück nahme von Gehölzen zugunsten einer
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priv aten Gartennutzung stattgefunden.

Insgesamt ist sowohl aus städtebaulicher als
auch aus öko lo gischer Sicht die Rücknahme
der zum Er halt festgesetzten Gehölze in
diesem Bereich ver tret bar. Auch Arten schutz-
be lange sind nicht betroffen. Auf die
zwischenzeitlich erfolgte artenschutzfachliche
Betrachtung wird ergänzend verwiesen.

Die Erschließung eines möglichen neuen
Baukörpers kann von der Furtwängler Straße
erfolgen. Das Flurstück verfügt über eine ca.
10 Meter lange gemeinsame Grenze mit der
Furtwängler Straße.

Der Anregung soll daher gefolgt und das
Baufenster an der Furtwängler Straße er wei-
tert werden.

2 Mieter Detmolder Straße 98 (Schreiben vom
19.07.2010)

Es wird gefragt, ob eine rückwärtige Bebau-
ung an der Detmolder Straße 96a und 98
mög lich sei, da ein Stichweg, der eine Er-
schließung ermöglichen würde, bereits vor-
han den sei.

Die Anfrage ist zwischenzeitlich zurück ge zo-
gen werden. Ein Interesse an einer rück wär ti-
gen Bebauung in diesem Bereich besteht
nicht mehr.

Der Vorentwurf des Bebauungsplans sieht bis-
lang moderate Möglichkeiten zur Nach ver-
dich tung in zweiter Reihe von der Detmolder
Straße vor.

Für die hier betroffenen Grund stücke wurde
aufgrund der Grundstücksverhältnisse und
der Erschließungssituation zunächst von der
Festsetzung von überbaubaren Flächen in
zweiter Reihe von der Detmolder Straße ab-
ge sehen.

Im Zuge der Entwurfserarbeitung werden die
rückwärtigen Baumöglichkeiten für eine
Bebauung in zweiter Reihe von der Detmolder
Straße nochmals grundsätzlich überprüft.

Auf der einen Seite entspricht eine derartige
Be bau ung dem grundsätzlichen und  vom
Bun desgesetzgeber geforderten Ziel der
Nach verdichtung im Innenbereich. Vor han-
dene Infrastruktur innerhalb bereits bebauter
und erschlossener Siedlungsbereiche soll
trag fähig mit genutzt und Verkehrswege sol len
minimiert werden.

Die Erschließung der Grundstücksbereiche in
zweiter Reihe von der Detmolder Straße ist
aufgrund der vorhandenen, z.T. sehr dichten
Bebauung schwierig. Darüber hinaus ist eine
Bebauung häufig lediglich für den Fall mög-
lich, dass verschiedene Flur stücks ei gen tümer
ge meinsam eine Bebauung bzw. Nach ver-
dich tung anstreben. Dies ist kurz- bis mittel-
fristig unrealistisch.

Bei einer Bebauung von Hofinnen- bzw.
Gartenbereichen besteht zudem die Gefahr,
eine immissionsschutzfachliche kon flikt träch ti-
ge Situation zu verfestigen. Die möglichen
Neu bauten selbst würden in einem durch
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Straßen- und Schienenverkehrslärm auf der
Detmolder Straße stark vorbelasteten Bereich
entstehen. Zudem würden die heute (relativ)
ruhigen Innenhofbereiche mit einer
zusätzlichen Nutzung versehen.

Eine Bebauung in zweiter Reihe würde darü-
ber hinaus voraussichtlich zu einer Ver schär-
fung der mikroklimatischen Situation im
Innen bereich beitragen.

Neben den immissionsschutzfachlichen und
klimatischen Belangen spricht im Ergebnis
auch das weitgehend fehlende private  In-
teres se für die Rücknahme der Bau mög lich-
kei ten im Planentwurf. Es wird daher nunmehr
in Abwägung der unterschiedlichen Belange
vor geschlagen, die überbaubaren Flächen in
den Hof innen bereich auf die bestehenden
Gebäude zu beschränken. Plankarte und
Begründung sind entsprechend anzupassen.

3 Eigentümer des Flurstücks 287,
Beethovenstraße 11 (Vor-Ort-Termin am
17.08.2010)

Eine zusätzliche Bebauung im Hof innen-
bereich zwischen Detmolder Straße und Beet-
hoven straße insbesondere im Umfeld der
alten Villa wird abgelehnt. Dieses historische
Ge bäude war das erste Gebäude des Quar-
tiers, die umgebenden Häuser sind ge schlos-
sen nach Aufteilung des früheren Park-
grundstücks der Villa errichtet worden.

Zudem besteht kein Nachverdichtungswunsch
der betroffenen Eigentümer. Handlungsdruck
sei nicht gegeben.

Die Villa in der zweiten Reihe der Detmolder
Straße zeugt als historisches Gebäude von
der Geschichte des Stadtviertels. Sie stellt
sich heute als Solitär dar, das von teilweise
großkronigen Laubbäumen umgeben ist. Die
Villa soll auch als solcher Solitär erhalten
bleiben, Gebäude im Nahbereich sind daher
nicht sinnvoll.

Der Anregung wird gefolgt. Das Baufenster
um die Villa Detmolder Straße 104a wird auf
den Bestand zuzüglich geringfügiger Er weite-
rungs möglichkeiten für den Gebäu de be stand
vorgegeben.

Ergänzend wird allgemein zum Umgang mit
Bau- und Nachverdichtungsmöglichkeiten in
zweiter Reihe an der Detmolder Straße auf
die Stellungnahme der Verwaltung unter der
laufenden Nummer 2 verwiesen.

4 Bürgerinformation am 30.07.2010

4.1 Aufgrund der schwierigen Parkplatzsituation
an der Furtwängler Straße wird Kritik an einer
weiteren Bebauung geübt. Es wird befürchtet,
dass die verkehrliche Situation sich durch die
Bau leit planung und die eingeräumten weite ren
Baumöglichkeiten weiter verschärfen wird.
Ins besondere auf die zugeparkten Gehwege
auf grund fehlender privater Stell platz mög lich-
kei ten wird hingewiesen.

Darüber hinaus wird auf die beengte Situation
und die unübersichtliche
Beschilderungssituation aufgrund von
Straßenbauarbeiten hingewiesen.

Die Anmerkungen der Anwohner aufgrund der
schwierigen Verkehrs- und Stellplatzsituation
werden zur Kenntnis genommen. Die pro-
blematische Verkehrssituation, die u.a. der
be wegten Topographie und der z.T. sehr
schmalen Straßen geschuldet ist, ist jedoch
bereits seit Jahren vorhanden.

Der Bebauungsplan räumt behutsam und
bestandsorientiert Nach ver dich tungs mög-
lichkeiten ein. Das Gebiet ist heute als un be-
plan ter Innenbereich nach § 34 BauGB zu be-
werten, Möglichkeiten der Nachverdichtung in
Baulücken bzw. bei Gebäudeabgängen
bestehen auf dieser Grundlage ausdrücklich
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bereits heute. Die Verkehrssituation wird
durch vorliegende Bauleitplanung insgesamt
daher nicht weiter verschärft.

Bauordnungsrechtlich wird ein Stellplatz pro
Wohneinheit gefordert. Durch Regulierung der
zulässigen Zahl der Wohneinheiten pro Ge-
bäude und Vorgaben zur zulässigen Art der
Nutzung im Bebauungsplan wird dem gegen-
über - im Rahmen der Mög lich kei ten des Be-
bau ungs plans - ein Beitrag zur Re du zierung
der kon fliktreichen Situation ge leistet. Stich-
worte sind hier die Minimierung des „gewerb-
lichen und frei beruflichen“ Ver kehrs und die
Kon zentration der gemischten Struk turen an
der gut aus gebauten und erreich baren Det-
molder Straße durch die ge wähl ten Nutzungs-
regelungen.

(Temporäre) Straßenbauarbeiten sowie ggf.
erfolgende Hochbauarbeiten werden von Bau-
kon trol leuren überwacht. Die Feststellung und
Ahn dung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. im
Falle von Bauarbeiten ist Aufgabe der Ord-
nungs behörde.

Die Belange des Verkehrs werden von vor lie-
gen der Bauleitplanung insgesamt daher nicht
(ggf. negativ) be rührt. Be züg lich der
Verkehrssituation wird ins ge samt kein weite-
rer Regelungsbedarf auf Ebene der Be bau-
ungsplanung gesehen.

4.2 Hinsichtlich der zulässigen Dachformen im
Plangebiet wird die Auffassung vertreten,
dass teilweise auch Flachdächer ermöglicht
werden sollten. Die unterschiedlichen Dach-
formen können als Ausdruck verschiedener
Bau epochen gesehen werden.

In einer engeren Umgebung, insbesondere in
direkter Nachbarschaft zu der denk mal-
geschützten Villa im Bauhausstil an der Furt-
wäng ler Straße würden sich Flachdächer ein-
fügen.

Das Plangebiet stellt eine frühe Erweiterung
des Siedlungskerns Bielefelds dar. Die Ge-
bäu de da tieren vorwiegend aus der Jahr hun-
der twende des 19. zum 20. Jahrhundert. Prä-
gen de Dach formen waren insbesondere
Walm dächer und Sonderformen wie das Man-
sard walm dach. Diese Dachformen prägen
das Plan ge biet und seine Dachlandschaft, die
auf grund der Topographie am Hang des
Teuto burger Walds weithin sicht- und wahr-
nehmbar ist.

Darüber hinaus finden sich vereinzelt Flach-
dach gebäude wie die denkmalgeschützte
Bauhausvilla (Furtwängler Straße 20 und 22)
als typisches Beispiel für ein Gebäude der
städte baulichen Moderne der 1920er und
1930er Jahre im Plangebiet. Direkt an gren-
zend sind in den letzten Jahren Wohnhäuser
ent standen, die ebenfalls über ein Flachdach
ver fügen.

Die Dachformen werden insgesamt be stands-
orientiert und rahmensetzend in die Fest-
setzun gen des Bebauungsplans auf ge nom-
men. Die Gebäude sind über o.g. Fern wirk-
sam keit hinaus ins be son dere innerhalb eines
Straßenzugs prägend. Die Regelungen er fol-
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gen daher i.W. straßen ab schnitts weise. Die
zulässigen Dachformen werden daher vor wie-
gend inner halb der direkten Nachbarschaft
ab ge stimmt.

Dementsprechend werden die Bauflächen
direkt angrenzend an die genannte denkmal-
ge schützte Villa im Bauhausstil mit der Vor ga-
be „Flachdach“ überplant. Auf der gegen über-
lie genden Straßenseite finden sich i.W. Ge-
bäude mit (flach-)geneigten Dächern. Ge ra de
bei den hangparallelen Straßen im Plan ge biet
sind die zwei unterschiedlichen Straßen seiten
(hangaufwärts und hang ab wärts) i.d.R. unter-
schiedlich zu be werten. Neubauten müssen
sich an dieser Stel le daher vorwiegend in den
Straßen zu sammen hang auf der nordöstlichen
Seite der Furt wängler Straße einfügen. Dieses
Vor ge hen wird gerade vor dem Hinter grund,
dass die Baudenkmäler weiter hang aufwärts
stehen, für sinnvoll angesehen. Eine Ver-
schat tung oder anderweitige Be ein träch tigung
der Baudenkmäler wird nicht gesehen.

Der Anregung soll nicht gefolgt werden. Ein
weitergehender Regelungsbedarf auf Ebene
des Bebauungsplans besteht nicht.

4.3 Mieter/Architekt Detmolder Straße 98

Es wird gefragt, ob eine rückwärtige
Bebauung an der Detmolder Straße 96a und
98 möglich sei, da ein Stichweg, der eine
Erschließung ermöglichen würde, bereits
vorhanden sei.

Bei dieser Anfrage handelt es sich um die
gleichen Grundstücke/Betroffenen, die bereits
von der Stellungnahme unter Punkt 2 erfasst
wer den. Es wird nochmals darauf hin ge-
wiesen, dass die Anfrage zwischenzeitlich
zurück gezogen worden ist. Es besteht dem-
ent sprechend kein Interesse an einer rück-
wärtigen Bebauung.

4.4 Eigentümer des Flurstücks 303,
Beethovenstraße 14 (Schreiben vom
09.07.2010, sowie Vor-Ort-Termin am
17.08.2010)

Der Eigentümer regt an, entsprechend der im
weiteren Verlauf der Furtwängler Straße
folgenden Grundstücke für sein Flurstück
ebenfalls eine überbaubare Fläche
festzusetzen.

Bei dieser Anfrage handelt es sich um die
gleichen Grundstücke/Betroffenen, die bereits
von der Stellungnahme unter Punkt 1 erfasst
werden. Auf die Anregung des Privaten und
die entsprechende Stellungnahme der
Verwaltung unter Punkt 1 wird entsprechend
verwiesen.
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B
Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher
Belange gemäß § 4 (1) BauGB
Lfd.
Nr.

Äußerungen der Behörden
(Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung bzw.
Berücksichti gung in der Planung:

1 Landesbetrieb Wald und Holz NRW
(Schreiben vom 06.09.2010)

Bei der in der Plankarte als Öffentliche
Grünfläche mit der Zweckbestimmung
„Parkanlage“ festgesetzten Fläche entlang der
Promenade im Südwesten des Plangebiets
handelt es sich teilweise um Wald im Sinne
des Bundeswaldgesetzes. Die Flächen
werden zudem von der städtischen
Forstabteilung als Wald bewirtschaftet.

Es wird gebeten, die Ausweisung im
Bebauungsplan als Fläche für Wald zu
ändern.

Die Promenade auf dem Kammzug des
Teutoburger Walds zeichnet sich durch
markanten, teilweise alten und großkronigen
Gehölzbestand aus. Dieser ist aus Gründen
des Naturschutzes aber auch wegen seiner
Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild
sowie die Naherholung der Bielefelder
Wohnbevölkerung zu erhalten.

Die Freiraumbereiche entlang der Promenade
werden weitgehend von den Darstellungen
des Landschaftsplans Bielefeld-Ost erfasst.
Der Kamm zug des Teuto burger Walds
gliedert die Siedlungsberei che und stellt eine
natur räumliche Grenze zwischen den Stadt-
teilen Gadder baum und Bielefeld-Mitte dar.

Im Zuge des Planverfahrens zur Aufstellung
des Bebauungsplans Nr. III/4/55.00 „Wohn ge-
biet Lessingstraße“ – Teilplan 2 ist be schlos-
sen worden, die von der Festsetzung als
Land schaftsschutzgebiet erfassten Flächen
aus dem Geltungsbereich des Be bau ungs-
plans heraus zu nehmen. Hierdurch soll aus-
drück lich das Ziel, die Promenade sowie die
an gren zenden Freiraumbereiche zu schützen
und zu entwickeln, unterstützt und verfolgt
wer den. Auch die jeweiligen Geltungs be reiche
der zwei Teilpläne 1 und 3 sollen  orien tiert an
den Gren zen des Land schafts schutz gebiets
zurück genommen werden.

Durch die Herausnahme der Flächen aus dem
Gel tungs bereich des Bebauungsplans wird
auch den forstwirtschaftlichen Belangen
Rech nung getragen. Die Flächen be fin den
sich im Eigentum der Stadt Bielefeld.  Im Zu-
ge der Bewirtschaftung und Unter hal tung kön-
nen die öffentliche Zugänglichkeit, die Pflege
und Unterhaltung der Fläche sicher ge stellt
wer den.

Auf Ebene des Be bau ungs plans sind keine
ent gegen stehen den In hal te zu erkennen, eine
weitere Ab wä gung ist in diesem Verfahren
nicht er for der lich.

2 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH
(Schreiben vom 17.08.2010)

Zur Versorgung der neu zu errichtenden

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Belange der Versorgung mit technischer
In fra struktur sind in nachrangigen Ge nehmi-
gungs- und Umsetzungsverfahren auf zu grei-
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Gebäude mit Telekommunikationsinfrastruktur
durch die Telekom ist die Verlegung neuer
Telekommunikationslinien erforderlich. Für
den rechtzeigen Ausbau des Tele kom muni ka-
tions netzes sowie die Koor di nie rung mit dem
Stra ßenbau und den Bau maß nahmen der an-
deren Leitungsträger ist es not wendig, dass
Beginn und Ablauf der Er schließungs maß nah-
men mindestens drei Mo na te vor Bau be ginn
schriftlich angezeigt werden.

fen und zu regeln. Auf Ebene des Be bau ungs-
plans sind keine ent gegen stehen den In hal te
zu erkennen, eine weitere Ab wä gung ist in
diesem Verfahren nicht er for der lich.

3 Stadtwerke Bielefeld (Schreiben vom
23.08.2010)

Es wird angeregt, die vorhandene
Erdgashochdruckleitung in der
Furtwänglerstraße im Bebauungsplan als
unterirdische Versorgungsleitung gemäß
§ 9 (1) Nr. 13 BauGB aufzunehmen.

Der Anregung der Fachbehörde wird gefolgt.
Der Bebauungsplan und die Begründung
werden entsprechend angepasst.

4 Geologischer Dienst NRW (Schreiben vom
09.08.2010)

Die Fachbehörde weist darauf hin, dass im
Plangebiet ein litographischer Wechsel in
Bezug auf den Oberen Grundwasserleiter
vorliegt. Diese wechselnden geologischen
Baugrundeigenschaften sind bei Gründungs-
maßnahmen und Versickerungskalkulationen
zu berücksichtigen. Dabei ist die Grund-
wasserverschmutzungsempfindlichkeit der
Karst - Kluft - Grundwasserleiter zu berück-
sichtigen.

Der Hinweis der Fachbehörde wird zur Kennt-
nis genommen. Die Erläuterungen wer den in
die Begründung zum Bebauungsplan auf-
genommen.

Auf Ebene des Be bau ungs plans sind keine
ent gegen stehen den In hal te zu erkennen, eine
weitere Ab wä gung ist in diesem Verfahren
nicht er for der lich.

5 Bezirksregierung Arnsberg, Kampfmittel-
beseitigungsdienst Westfalen-Lippe über das
Feuerwehramt der Stadt Bielefeld (Schreiben
vom 24.09.2010)

Der Kampfmittelräumdienst teilt mit, dass für
den südöstlichen Teil der Furtwängler Straße,
sowie die Flurstücke 297, 326, 331, 720 keine
Überprüfungs- bzw. Ent mu ni tionierungs maß-
nahmen erforderlich sind, da keine Kampf-
mittel gefährdung bekannt ist, welche zu
weiter gehenden Maßnahmen der Kampf-
mittel beseitigung Anlass gibt. Sollten ent ge-
gen dieser Feststellung jedoch Informationen
vorliegen, dass dennoch eine Kampf mittel ge-
fährdung tatsächlich vorliegt, so ist dies um-
gehend dem Kampf mittel be sei ti gungs dienst
mit zuteilen, damit weitergehende Maß nahmen
geprüft werden können.

Für die sonstigen Bereiche liegt keine un mit-
tel bare Kampfmittelgefährdung vor. Wegen
er kenn barer Kriegsbeeinflussung kann eine -
der zeit nicht erkennbare - Kampf mittel be-
lastung jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen
wer den. Das Absuchen der zu bebauenden
Flächen und Baugruben ist daher erforderlich.

Die Hinweise der Fachbehörde werden zur
Kennt nis genommen. Ein Hinweis auf die po-
ten zielle Kampfmittelbelastung des Plan ge-
biets ist bereits im Textblatt zum Vorentwurf
des Bebauungsplans enthalten gewesen. Die-
ser wird entsprechend der Stellungnahme des
Kampfmittelbeseitigungsdiensts kon kre ti siert.
Die Erläuterungen werden soweit er for der lich
in die Be grün dung aufgenommen.

Auf Ebene des Be bau ungs plans sind keine
ent gegen stehen den In hal te zu erkennen, eine
weitere Ab wä gung ist in diesem Verfahren
nicht er for der lich.
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Tief bauarbeiten in diesem Bereich sind recht-
zeitig und einzeln zur Überprüfung anzu zei-
gen.

Eine Luftbildauswertung konnte nur bedingt
durchgeführt werden, da teilweise Schatten
und Bewuchs sowie die schlechte Bildqualität
keine Aussagen über mögliche (weitere)
Blindgängereinschlagsstellen zulassen.
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Weiterentwicklung des Bebauungsplans im Rahmen der (verwaltungsinternen) Ab stim mung
und als Ergebnis des bisherigen Planverfahrens

Aufgrund der von verwaltungs internen Stellen vorliegenden Stellungnahmen aus der früh zei ti gen
Beteiligung ergeben sich gegenüber dem Bebauungsplanvorentwurf Änderungen bzw. Er gänzungen.
Hier bei handelt es sich u.a. um ergänzende und redaktionelle Anregungen und Erläuterungen. Sie die-
nen der Klarstellung und dem besseren Verständ nis.

Daneben wird auf die grund sätz lichen Fragestellungen hingewiesen, die in Zusammenarbeit mit den
Fach ämtern im Zuge der Entwurfserarbeitung weiter ent wickelt wurden. Die Än de run gen und Er gän-
zun gen beziehen sich i.W. auf unten dargestellte Themen be reiche. Auf grund des umfangreichen Ab-
stim mungsprozesses kön nen die wesent lichen Inhalte an dieser Stelle nur angerissen und nicht
vollständig aufgeführt wer den:

 Weiterentwicklung der Festsetzungen entsprechend der erfolgten Einmessung von Gebäuden
und Gehölzen: Die Vorgaben zur maximal zulässigen Gebäudehöhe (Trauf- und Firsthöhe) wur-
den entsprechend ergänzt. Auch die denkmalpflegerische Belange wurden bei den Vorgaben zur
Ge bäu dehöhe und zur Dach ge staltung berücksichtigt. Die Baufenster wurden ent sprechend des
ein ge messenen Gehölzbestands über prüft und soweit erforderlich entsprechend der Er-
fordernisse der zum Erhalt festzusetzenden Bäume zurückgenommen.

 Weiterentwicklung der Festsetzungen entsprechend der Ergebnisse des Planverfahrens: Auch
die bisherigen Ergebnisse aus den Planverfahren zur Auf stellung der Bebauungspläne
Nr. III/4/55.00 „Wohngebiet Lessingstraße“ – Teilplan 2 und Nr. III/4/55.00 „Wohngebiet Lessing-
straße“ – Teilplan 3 wurden u.a. hinsichtlich der Vor ga ben zur Art der Nutzung (insbesondere
Regelung zu freien Be ru fen), der überbaubaren Flächen, der Stellplatzregelung sowie zu den
örtlichen Bau vorschriften (Werbe an la gen, Vor gaben zur Dachgestaltung dahingehend, dass das
Mansard dach formell eine ei gen stän di ge Dachform darstellt) im Rahmen der Entwurfsplanung
berücksichtigt.

 Rücknahme des Geltungsbereichs des Bebauungsplans unter Berücksichtigung der Grenze des
Lands chaftsschutzgebiets: Der Geltungsbereich des Teilplans 1 wurde entsprechend der
Grenze des Land schaftsschutzgebiets analog zum Bebauungsplan Nr. III/4/55.00 „Wohngebiet
Lessing straße“ – Teilplan 2 zurückgenommen. Darüber hinaus sind die Vorgaben entsprechend
dem ge än der ten Geltungsbereich (u.a. Rücknahme privater Grünflächen zu Gunsten nicht
überbaubarer Flächen des Reinen Wohngebiets) angepasst worden.

 Die Böschungsbereiche entlang der Furtwängler Straße (Furtwängler Straße 10 - 24b) wurden im
Vorentwurf (teilweise) zunächst als private Grünfläche gesichert. Zur Wahrung von Ver hältnis-
mäßigkeit und Einheitlichkeit werden diese nunmehr zugunsten nicht überbaubarer Grund-
stücksflächen des Reinen Wohngebiets festgesetzt. Über Zu- und Abfahrtsverbote so wie
entsprechende textliche Regelungen für die Böschungsbereiche in Verbindung mit einer Min dest-
höhe des Erdgeschossfußbodens über der Furtwängler Straße sollen die Böschungs be reiche
sachgerecht gesichert werden.

 Überprüfung und Weiterentwicklung der zum Erhalt festgesetzten Gehölze und soweit er for der-
lich und möglich Rücknahme der überbaubaren Grundstücksflächen.

 Berücksichtigung der Ergebnisse des Artenschutzgutachtens, das auf Grundlage der Vor ent-
wurfs stände der drei Teilbebauungspläne erstellt wurde. Dies umfasst im Rahmen des Teil plans 1
neben der Erhaltungsfestsetzung für Gehölze i.W. die Überarbeitung von Begründung und
Umweltbericht.

 Änderung der bislang als Grünfläche festgesetzten Flächen des „Straßenbegleitgrün“ als öffent-
liche Straßenverkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ unter Bei behalt der
Vorgaben zum Erhalt des flächenhaften Ge hölz be stands.

 Aufnahme, Abstimmung und Konkretisierung der Vorgaben zur Vermeidung schädlicher Umwelt-
ein wirkungen durch Lärm insbesondere zum Umgang mit der stark vorbelasteten Situation im
Umfeld der Detmolder Straße: Hier wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Schall-
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immissions plans Gesamtverkehr der Stadt Bielefeld aus dem Jahr 2008 eine Vorgabe zum
passiven Schallschutz gemäß § 9 (1) Nr. 24 BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen.

 Ver- und Entsorgung, technische Erschließung, Brandschutz: Die Belange der Entsorgung
des Abwassers wurden überprüft; u.a. wurden die bestehenden Abwasserkanäle in die Plankarte
des Bebauungsplans gemäß § 9 (1) Nr. 13 BauGB aufgenommen. Zudem wurde der öffentliche
Fuß- und Radweg in Verlängerung der Schumannstraße Richtung Süd westen geringfügig auf-
grund der Erfordernisse der Entsorgung erweitert.



Anlage zu A.1:

Vermerk

über den Unterrichtungs- und Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Öffent lich keits-
beteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. III/4/55.00 „Wohngebiet Lessingstraße“
Tei lplan 1 und zur 213. Änderung des Flächennutzungsplans


